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1. Allgemeine Bestimmungen 

Ausser der unter Ziffer 4.3 Absatz 2 aufgeführten „Aufhebung“ des Bereichs für 
den vorgesehenen öffentlichen Fussweg entlang der Bahnlinie entsprechen die 
nachfolgenden Vorschriften den „Vorschriften“ in der Fassung vom 24. August 
1999, genehmigt von der Baudirektion am 3. Dezember 1999 und haben unverän-
dert Gültigkeit. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass zwischenzeitlich 
die in verschiedenen Ziffern erwähnte Bau- und Zonenordnung der Gemeinde 
Rümlang vom 14. September 1994 (mit Änderungen vom 24. April 1996 und 21. 
September 1998) überarbeitet wurde. Somit gelten die Bestimmungen der seit 
dem 4. Juli 2014 rechtskräftigen Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rümlang, 
ausser den in diesen Vorschriften und zugehörigen Plan im Massstab 1:500 defi-
nierten Sonderbauvorschriften. 

1.1 Zweck 

Dieser Gestaltungsplan bezweckt: 

- die Sicherstellung einer guten Überbauung sowie einer rationellen und ver-
kehrssicheren Erschliessung des Areals; 

- eine der lärmexponierten Lage angepasste Nutzweise des Areals;  

- die Sicherstellung optimaler Zugänge zum Bahnhof Rümlang 

1.2 Bestandteile, Geltungsbereich 

Der Gestaltungsplan setzt sich aus diesen Vorschriften und dem Plan im Massstab 
1:500 zusammen. 

Der Gestaltungsplanperimeter umfasst die im Plan 1:500 bezeichneten Grundstü-
cke Kat.-Nrn. 5365 und 5366 (alt ein Grundstück Kat.-Nr. 4177), Kat.-Nr. 5363 und 
5364 (alt ein Grundstück Kat.-Nr. 4178) sowie einen Teil von Kat.-Nr. 4915. 

Soweit mit den Vorschriften und dem Plan 1:500 nichts anderes bestimmt wird, 
gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung der Ge-
meinde Rümlang. 

Der Planungsbericht vom 27. Mai 1999 hat wegleitenden Charakter für die Beurtei-
lung von Baugesuchen. 

 

 

2. Planungs- und Baubestimmungen 

2.1 Baubereiche 

Hauptgebäude sind nur in den im Plan im Massstab 1:500 bezeichneten Bauberei-
chen A und B zulässig. 

Nicht am Boden abgestützte Vordächer von Hauptgebäuden dürfen maximal 2.00 
m aus den Baubereichen A und B hinausragen. 

Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile sind auch in dem im Plan 1:500 speziell 
bezeichneten Baubereich C gestattet. Dabei darf aber maximal 80% der Summe 
der Flächen dieses Baubereiches und der Baubereiche A sowie B unterirdisch be-
baut werden. 
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2.2 Grundmasse 

Die Grundmasse richtet sich nach den Vorschriften über die Arealüberbauung ge-
mäss der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rümlang. 

Im Baubereich A beträgt die maximal zulässige Baumasse für Hauptgebäude 
6‘000 m³. Die übrige zulässige Baumasse für Hauptgebäude kann im Baubereich 
B angeordnet werden. 

Sofern im Baubereich B die maximal zulässige Ausnützung nicht konsumiert wird, 
können maximal 1‘000 m³ auf den Baubereich A transferiert werden. 

2.3 Nutzweise 

Die zulässigen Nutzungen richten sich nach den Bestimmungen der jeweils gülti-
gen Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rümlang. In Abweichung davon sind 
Wohnungen aber nur für Abwarte zulässig. Pro Baubereich darf nur je eine solche 
Abwartswohnung realisiert werden. 

Auf dem im Plan 1:500 speziell bezeichnete Bereich ist nur das Abstellen von Aus-
stellungsfahrzeugen gestattet. 

2.4 Gestaltung, Umgebungsgestaltung 

Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit 
der Umgebung so zu gestalten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung gemäss 
§ 71PBG erreicht wird. 

Die Oberfläche des im Plan 1:500 bezeichneten Bereichs für das Abstellen von 
Ausstellungsfahrzeugen darf nicht versiegelt werden. 

 

 

3. Etappierung 

Die etappenweise Ausführung der Überbauung ist grundsätzlich zulässig. 

Der öffentliche Fuss- und Radweg zur Bahnhofunterführung sowie die zwei öffent-
lichen Parkplätze (Kiss and Ride) müssen zusammen mit der Bebauung des Bau-
bereiches A realisiert werden. 

 

 

4. Erschliessungsbestimmungen 

4.1 Fahrverkehr 

Die Erschliessung für den Fahrverkehr erfolgt an der im Plan 1:500 bezeichneten 
Stelle (Lage schematisch). 

Der im Plan 1:500 bezeichnete Bereich für das Abstellen von Ausstellungsfahr-
zeugen muss mit geeigneten Massnahmen so gesichert werden, dass die Zufahrt 
von der Infangstrasse über diesen Bereich nicht möglich ist. 

4.2 Parkierung 

Die Parkierung für den Baubereich A darf oberirdisch angeordnet werden. 

Die Parkierung für den Baubereich B muss unterirdisch angeordnet werden. Ober-
irdisch sind nur vereinzelte Kunden- und Besucherparkplätze zulässig. 
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Die erforderliche Anzahl Abstellplätze bestimmt sich aufgrund der jeweils gültigen 
Parkplatzverordnung der Gemeinde Rümlang. 

Im Bereich des öffentlichen Fuss- und Radweges zur Bahnhofunterführung sind 
zwei öffentliche Parkplätze (Kiss and Ride) zu erstellen. 

4.3 Fussgänger und Radfahrer 

In dem im Plan 1:500 bezeichneten Bereich (Lage schematisch) ist ein öffentlicher 
Fuss- und Radweg zur Bahnhofunterführung zu erstellen. 

Der öffentliche Unterstand für Velos und Mofas ist für SBB-Benützer zu reservie-
ren. Für die Bebauung auf dem Areal sind genügend eigene Abstellflächen für Ve-
los und Mofas bereitzustellen. 

 

 

5. Schlussbestimmung 

5.1 Inkrafttreten 

Die Änderung des Gestaltungsplanes tritt mit der Publikation der Genehmigung 
durch die Baudirektion des Kantons Zürich in Kraft. 
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Für die Grundeigentümer: 

 

Grundstücke Kat.-Nrn. 5363, 5364 (Miteigentum), 5365 und 4915 (Teilfläche): 
Politische Gemeinde Rümlang 
Glattalstrasse 201 
8153 Rümlang Datum:……………………………………………….. 
  
 Unterschrift …………………………………………. 

 

Grundstücke Kat.-Nrn. 5364 (Miteigentum) und 5366: 
Hüseyi Jensen 
Bachstrasse 8 
8165 Oberweningen  Datum:……………………………………………….. 
  
 Unterschrift …………………………………………. 

 
 
 
 

6. Genehmigung Gemeinde 

Zustimmung Gemeindeinstanz (Gemeinderat) am: ……………………………. 

Namens des Gemeinderates: 

Der Präsident: Der Schreiber: 

 

…………………………………… ………………………………………….. 

 

 

7. Genehmigung Baudirektion 

Von der Baudirektion genehmigt am: ……………………………. 

BDV Nr.:  ……………………………. 

Für die Baudirektion: 

 

…………………………………… ………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kunde 

Gemeinde Rümlang 
Glattalstrasse 201 
8153 Rümlang 
Auftrag Bericht/Version 
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Ersteller Kurztext 
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1. Ausgangslage 

1.1 Grundlage 

Über das Baugebiet, Grundstücke Kat.-Nrn. 5365 und 5366 (alt ein Grundstück 
Kat.-Nr. 4177), Kat.-Nr. 5363 und 5364 (alt ein Grundstück Kat.-Nr. 4178) sowie 
einen Teil von Kat.-Nr. 4915 (Teilfläche Wiesenbord) wurde 1999 der Private Ge-
staltungsplan „Obere Hofwisen“ erarbeitet. Die Baudirektion Kanton Zürich hat mit 
Verfügung vom 3. Dezember 1999, ARV/1541/1999, den privaten Gestaltungsplan 
Obere Hofwisen, dem der Gemeinderat am 21. September 1999 zugestimmt hatte, 
genehmigt. 

1.2 Eigentümer 

Die Parzellen standen bei der Ausarbeitung des Gestaltungsplanes wie folgt im 
Eigentum: 

Parz. Nr. Eigentümer 

4177 alt Walter Kaufmann, Rümlang 

4178 alt Politische Gemeinde Rümlang 

4915 alt Politische Gemeinde Rümlang 

 

Bei der nun geplanten Änderung des Gestaltungsplanes stehen die zwischenzeit-
lich neu aufgeteilten Parzellen wie folgt im Eigentum: 

4915 Politische Gemeinde Rümlang 

5363 Politische Gemeinde Rümlang 

5364 Politische Gemeinde Rümlang / Hüseyin Jensen, Oberweningen 

5365 Politische Gemeinde Rümlang 

5366 Hüseyin Jensen, Oberweningen 

1.3 Planungsrecht und Zielsetzung 

Seit Inkrafttreten des privaten Gestaltungsplans Baugebiet „Obere Hofwisen“ wur-
den die beiden Grundstücke Parzellen bzw. Kat.-Nrn. 5365 und 5366 überbaut. Im 
Laufe der diesbezüglichen Projektrealisierungen hat es sich gezeigt, dass eine 
Fusswegverbindung entlang der Bahnlinie zwischen dem Fuss- und Radweg zur 
Bahnhofunterführung (Zugang Bahnhofsbereich) und der Hofwisenunterführung 
kein Bedürfnis der Öffentlichkeit darstellt. Auf dieses veränderte Langsamver-
kehrsaufkommen soll mit planungsrechtlichen Zielsetzungen reagiert und der Ge-
staltungsplan angepasst werden. 

1.4 Fachberatung 

Für die Ausarbeitung der Änderung des Gestaltungsplanes, für die Prüfung der 
Machbarkeit und die verkehrstechnischen Abklärungen wurde die Ingenieurbüro 
Gujer AG, Leberbäumlistrasse 8, 8153 Rümlang beauftragt. 
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2. Änderung der Erschliessungsbestimmungen 

2.1 Fahrverkehr, Parkierung und Veloweg 

Die Bestimmungen (alt: rot / neu: blau) Art. 8 Fahrverkehr, Art. 9 Parkierung sowie 
Art. 10 Fussgänger und Radfahrer Abs. 1 und 3 der Gestaltungsplanvorschriften 
aus dem Jahr 1999 werden neu nummeriert zu Art. 4.1 Fahrverkehr, 4.2 Parkie-
rung sowie Art 4.3 Abs. 1 und 2 in den „Änderung Vorschriften“. An diesen Artikeln 
werden inhaltlich keine Änderungen oder Aktualisierungen vorgenommen. 

2.2 Fussweg alt Art. 10 Abs. 2 

Die Änderung in den Gestaltungsplanvorschriften betrifft von alt Art. 10 Fussgän-
ger und Radfahrer den Abs. 2, der lautete: 

„In dem Plan 1:500 bezeichneten Bereich (Lage schematisch) ist ein öffentlicher 
Fussweg entlang der Bahnlinie zu realisieren.“ 

Auf die Erstellung eines öffentlichen Fussweges entlang der Bahnlinie wird ver-
zichtet bzw. Art. 10 Abs. 2 des Privaten Gestaltungsplanes vom 24. August 1999 
„Obere Hofwisen“ wird aufgehoben. 

Da obiger Absatz entfällt, wird der Artikel zur Etappierung angepasst, Passus öf-
fentliche Fussweg entlang der Bahnlinie entfällt da: 

Alt Art. 7 Etappierung Abs. 2 lautete: Der öffentliche Fuss- und Radweg zur Bahn-
hofunterführung, der öffentliche Fussweg entlang der Bahnlinie sowie die zwei öf-
fentlichen Parkplätze (Kiss and Ride) müssen zusammen mit der Bebauung des 
Baubereiches A realisiert werden. 

Neu lautet Art. 3 Abs. 2: Der öffentliche Fuss- und Radweg zur Bahnhofunterfüh-
rung sowie die zwei öffentlichen Parkplätze (Kiss and Ride) müssen zusammen 
mit der Bebauung des Baubereiches A realisiert werden. 

2.3 Begründung der Änderung 

Wie schon erwähnt wurden seit Inkrafttreten des privaten Gestaltungsplans Bau-
gebiet „Obere Hofwisen“ die beiden Grundstücke Parzellen bzw. Kat.-Nrn. 5365 
und 5366 überbaut. Im Laufe der diesbezüglichen Projektrealisierungen hat es 
sich gezeigt, dass eine Fusswegverbindung entlang der Bahnlinie zwischen dem 
Fuss-/Radweg zur Bahnhofunterführung (Zugang Bahnhofsbereich) und der Hof-
wisenunterführung kein Bedürfnis der Öffentlichkeit darstellt. Der Zugang zum 
Bahnhof Rümlang aus dem Gebiet östlich der Hofwisenunterführung erfolgt über 
die Hofwisenstrasse mit einseitigem Gehweg bis zur Klotenerstrasse mit an-
schliessender Unterführung direkt zum Bahnhof. 

 
 
 
 
 
Kunde 
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Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 1541 /1999

VERFÜGUNG

vom 3. Dezember 1999

Rümlang. Privater Gestaltungsplan Obere Hofwisen


Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 21. September 1999 stimmte der GemeinderatRümlang dem privaten Gestaltungsplan

Obere Hofwisen zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung der

Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 11. November 1999 kein Rechtsmittel eingelegt.

Mit Schreiben vom 12. November 1999 ersucht der Gemeinderat Rümlang um Genehmi-

gung der Vorlage.

Mit dem Gestaltungsplan soll die verkehrsteclmischgute Erschliessung der geplanten Bauten

und die Gewährleistung der Erreichbarkeitdes Bahnhofareals durch die Fussgänger sicher-

gestellt werden. Da der Gestaltungsplan nicht von der kommuna1enBau- und Zonenordnung

abweicht, ist die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG).

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

I. Der private Gestaltungsplan Obere Hofwisen, dem der Gemeinderat Rümlang am

21. September 1999 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Der Grundeigentümerschaftwird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung ent-

standenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustelladresse: Planpartner AG, Hofstrasse 1, Postfach, 8030 Zürich,
z.Hd. der Grundeigentümer)

Staatsgebühr Fr. 432.00

Ausfertigungsgebühr Fr. 40.00

Tota1 Fr. 472.00 (Konto 3013.01.4310.015)
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Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung

an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Gemeinde Rümlang wird eingeladen,Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG

öffentlich bekanntzumachen.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang (für sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümer unter Beilage von vier Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-

kommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage je eines Dossiers)

und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers)

sowie an das Dienstleistungszentrumder Baudirektion, Abteilung Finanz- und Rech-

nungswesen.

Zürich, den 3. Dezember 1999
992130/Ove/Zst

ARVAmtfür
RaumordnungundVermessung
Für den Auszug:
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KantonZürich

GemeindeRümlang

PrivaterGestaltungsplan
"ObereHofwisen"

Vorschriften

24. August1999

Für die Grundeigentümer:

Walter Kaufmann  iY.4«‚e/

Gemeinde Rümlang

Vom Gemeinderatzugestimmtam: 2 1.Sept.1999
Namensdes Gemeinderates,

Der Präsident:

Von der Baudirektion
genehmigtam —3,Dez,1999

BDV Nr.

Für die Baudirektion

Planpartner AG Luzius R. Huber
Hofstr. 1 Postfach 8030 Zürich Heinz Beiner
Tel. 01-250 58 80 Fax 01-250 58 81 Walter Gottschall

	 e-mail: planpartner@access.ch Urs Meier

26653/05/90824ffit Vorschr



Gemeinde Rümlang


Vorschriften Privater Gestaltungsplan "Obere Hofwisen"
24. August 1999

A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

Dieser Gestaltungsplan bezweckt:

die Sicherstellung einer guten Überbauung sowie einer rationellen
und verkehrssicheren Erschliessung des Areals;

eine der lärmexponierten Lage angepasste Nutzweise des Areals;

die Sicherstellung optimaler Zugänge zum Bahnhof Rümlang.

Art. 2 Bestandteile, Geltungsbereich

1 Der Gestaltungsplan setzt sich aus diesen Vorschriften und dem Plan
1:500 zusammen.

2 Der Gestaltungsplanperimeter umfasst die im Plan 1:500 bezeichneten
Grundstücke Kat.-Nrn. 4177 und 4178 sowie einen Teil von Kat.-Nr. 4915.

3 Soweit mit den Vorschriften und dem Plan 1:500 nichts anderes be-
stimmt wird, gelten die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung der
Gemeinde Rümlang vom 14. Sept. 1994 (mit Änderungen vom 24. April
1996 und 21. Sept. 1998).

4 Der Planungsbericht vom 27. Mai 1999 hat wegleitenden Charakter für
die Beurteilung von Baugesuchen.

B. Planungs- und Baubestimmungen

Art. 3 Baubereiche

1 Hauptgebäude sind nur in den im Plan 1:500 bezeichneten Bau-
bereichen A und B zulässig.

2 Nicht am Boden abgestützte Vordächer von Hauptgebäuden dürfen
maximal 2.00 m aus den Baubereichen A und B hinausragen.

3 Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile sind auch in dem im Plan
1:500 speziell bezeichneten Baubereich C gestattet. Dabei darf aber maxi-
mal 80 % der Summe der Flächen dieses Baubereiches und der Bau-
bereiche A sowie B unterirdisch bebaut werden.

[26653/05/90824Norschr.]
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Art. 4 Grundmasse

1 Die Grundmasse richten sich nach den Vorschriften über die Areal-
überbauung gemäss Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rümlang
vom 14. Sept. 1994 (mit Änderungen vom 24. April 1996 und 21. Sept.
1998).

2 Im Baubereich A beträgt die maximal zulässige Baumasse für Haupt-
gebäude 6'000 m3. Die übrige zulässige Baumasse für Hauptgebäude kann
im Baubereich B angeordnet werden.

3 Sofern im Baubereich B die maximal zulässige Ausnützung nicht
konsumiert wird, können maximal 1'000 m3 auf den Baubereich A trans-
feriert werden.

Art. 5 Nutzweise

1 Die zulässigen Nutzungen richten sich nach den Bestimmungen der
Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rümlang vom 14. Sept. 1994
(mit Änderungen vom 24. April 1996 und 21. Sept. 1998). In Abweichung
davon sind Wohnungen aber nur für Abwarte zulässig. Pro Baubereich
darf nur je eine solche Abwartswohnung realisiert werden.

2 Auf dem im Plan 1:500 speziell bezeichneten Bereich ist nur das Ab-
stellen von Ausstellungsfahrzeugen gestattet.

Art. 6 Gestaltung, Umgebungsgestaltung

1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusam-
menhang mit der Umgebung so zu gestalten, dass eine besonders gute
Gesamtwirkung gemäss § 71 PBG erreicht wird.

2 Die Oberfläche des im Plan 1:500 bezeichneten Bereiches für das Ab-
stellen von Ausstellungsfahrzeugen darf nicht versiegelt werden.

Art. 7 Etappierung

Die etappenweise Ausführung der Überbauung ist grundsätzlich
zulässig.

2 Der öffentliche Fuss- und Radweg zur Bahnhofunterführung, der
öffentliche Fussweg entlang der Bahnlinie sowie die zwei öffentlichen
Parkplätze (Kiss and Ride) müssen zusammen mit der Bebauung des
Baubereiches A realisiert werden.

[26653/05/90824Norschrj



Privater Gestaltungsplan "Obere Hofwisen": Vorschriften Seite 3

C. Erschliessungsbestimmungen

Art. 8 Fahrverkehr

1 Die Erschliessung für den Fahrverkehr erfolgt an der im Plan 1:500
bezeichneten Stelle (Lage schematisch).

2 Der im Plan 1:500 bezeichnete Bereich für das Abstellen von Aus-
stellungsfahrzeugen muss mit geeigneten Massnahmen so gesichert
werden, dass die Zufahrt von der Ifangstrasse über diesen Bereich nicht
möglich ist.

Art. 9 Parkierung

1 Die Parkierung für den Baubereich A darf oberirdisch angeordnet wer-
den.

2 Die Parkierung für den Baubereich B muss unterirdisch angeordnet
werden. Oberirdisch sind nur vereinzelte Kunden- und Besucherpark-
plätze zulässig.

3 Die erforderliche Anzahl Abstellplätze bestimmt sich aufgrund der
Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rümlang vom 14. Sept. 1994
(mit Änderungen vom 24. April 1996 und 21. Sept. 1998).

4 Im Bereich des öffentlichen Fuss- und Radweges zur Bahnhofunter-
führung sind zwei öffentliche Parkplätze (Kiss and Ride) zu erstellen.

Art. 10 Fussgänger und Radfahrer

1 In dem im Plan 1:500 bezeichneten Bereich (Lage schematisch) ist ein
öffentlicher Fuss- und Radweg zur Bahnhofunterführung zu erstellen.

2 In dem im Plan 1:500 bezeichneten Bereich (Lage schematisch) ist ein
öffentlicher Fussweg entlang der Bahnlinie zu realisieren.

3 Der öffentliche Unterstand für Velos und Mofas ist für SBB-Benützer
zu reservieren. Für die Bebauung auf dem Areal sind genügend eigene
Abstellflächen für Velos und Mofas bereitzustellen.

D. Schlussbestimmung

Art. 11 Inkrafttreten

Der Gestaltungsplan tritt mit der Publikation der Genehmigung durch die
Baudirektion des Kantons Zürich in Kraft.
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